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1. B-LNr.: 24, 159/1177-Anteile
untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Stiege 2 Top 1 Büro mit
2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 7

2. B-LNr.: 25, 158/1177-Anteile
untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Stiege 2 Top 4 Büro mit
2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 8

3. B-LNr.: 26, 154/1177-Anteile
untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Haus 1 Top 1 Büro mit 2
Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 9

4. B-LNr.: 27, 154/1177-Anteile
untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Haus 1 Top 4 Büro mit 2
Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 10

jeweils der Liegenschaft EZ 206 GB 01107 Simmering
in 1110 Wien, Rappachgasse 9/Mautner-Markhof-Gasse 61

Betreibende Partei: Sparkasse Neunkirchen
Hauptplatz 2, 2620 Neunkirchen

vertreten durch: Allinger Ludwiger Rechtsanwälte GesbR
Herrengasse 25, 2700 Wiener Neustadt (APARNE/VIEPGe2)

Verpflichtete Partei: VIE Portfolio D 20-09 Immobilien GmbH (FN 454987z)
Ungargasse 53/24, 1030 Wien

wegen: EUR 70.000,00 samt Anhang
Zwangsversteigerung von Liegenschaften

1-fach-elektronisch

SACHVERSTÄNDIGER



Bankverbindung: OBERBANK AG • IBAN: AT84 1500 0041 1104 2414 • BIC: OBKLAT2L • UID ATU 573 05 115

Inhaltsverzeichnis:

1. ALLGEMEINES.......................................................................................................1
1.1. Auftraggeber ..........................................................................................................1
1.2. Auftrag.....................................................................................................................1
1.3. Bewertungsstichtag.............................................................................................1
1.4. Grundlagen.............................................................................................................1
1.5. Unabhängigkeit des Gutachters, Vertraulichkeitserklärung ....................4
1.6. Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht .........................................4
1.7. Umsatzsteuer ........................................................................................................4
2. BEFUND...................................................................................................................5
2.1. Grundbuchsstand .................................................................................................5
2.2. Lage ..........................................................................................................................6
2.3. Flächenwidmung und Bebauung .....................................................................8
2.4. Grundstück: Größe und Konfiguration ...........................................................9
2.5. Umgebungslärm .................................................................................................10
2.6. Gebäude ................................................................................................................11
2.6.1. Besondere Vereinbarungen .....................................................................14
2.6.2. Bau- und Erhaltungszustand ...................................................................15
2.6.3. Kontaminierungen......................................................................................16
2.6.4. Offene Rechnungen und Aufträge .........................................................17
2.6.5. Objektart .......................................................................................................17
2.6.6. Hausbesorger...............................................................................................17
2.6.7. Sockelsanierung / Bauaufträge ..............................................................17
2.6.8. Reparaturrücklage ......................................................................................17
2.6.9. Ö-Norm B-1300............................................................................................17
2.6.10. Reparaturvorschau .................................................................................18
2.6.11. Energieausweis .......................................................................................18
2.7. Einheiten ...............................................................................................................18
2.7.1.Stiege 2 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 7.26
2.7.1.1. Bestandrechte..........................................................................................34
2.7.1.2. Kautionen..................................................................................................38
2.7.1.3. Wohnbeiträge, Instandhaltung ...........................................................38
2.7.2.Stiege 2 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 8.39
2.7.2.1. Bestandrechte..........................................................................................47
2.7.2.2. Kautionen..................................................................................................50
2.7.2.3. Wohnbeiträge, Instandhaltung ...........................................................51
2.7.3.Haus 1 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 9 ...52
2.7.3.1. Bestandrechte..........................................................................................60
2.7.3.2. Kautionen..................................................................................................63
2.7.3.3. Wohnbeiträge, Instandhaltung ...........................................................64
2.7.4.Haus 1 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 10 .65
2.7.4.1. Bestandrechte..........................................................................................74
2.7.4.2. Kautionen..................................................................................................74
2.7.4.3. Wohnbeiträge, Instandhaltung ...........................................................75
2.7.5. Bau- und Erhaltungszustand: ..................................................................76



2

2.7.6. Kautionen......................................................................................................76
2.7.7. Bücherliche und Außerbücherliche Belastungen und Rechte ........76
3. BEWERTUNG .......................................................................................................77
3.1. Allgemeines..........................................................................................................77
3.2. Ertragswert ..........................................................................................................79
3.2.1. Ertragswert Stiege 2 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 7........................................................................................................81
3.2.2. Ertragswert Stiege 2 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 8........................................................................................................82
3.2.3. Ertragswert Haus 1 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 9........................................................................................................83
3.2.4. Ertragswert Haus 1 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 10......................................................................................................84
3.3. Zusammenfassung .............................................................................................85
4. BEILAGEN .............................................................................................................86



1

1. ALLGEMEINES

1.1. Auftraggeber
Bezirksgericht Innere Stadt Wien
Marxergasse 1a
1030 Wien
Beschluss vom 10.10.2025

1.2. Auftrag

Ermittlung des Verkehrswertes der

1. B-LNr.: 24, 159/1177-Anteile
untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Stiege 2 Top 1 Büro
mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 7

2. B-LNr.: 25, 158/1177-Anteile
untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Stiege 2 Top 4 Büro
mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 8

3. B-LNr.: 26, 154/1177-Anteile
untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Haus 1 Top 1 Büro
mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 9

4. B-LNr.: 27, 154/1177-Anteile
untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Haus 1 Top 4 Büro
mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 10

jeweils der Liegenschaft EZ 206, Grundbuch 01107 Simmering mit der
Liegenschaftsadresse 1110 Wien, Rappachgasse 9/Mautner-Markhof-
Gasse 61 zur Durchführung der vom Bezirksgericht Innere Stadt Wien mit
Beschluss vom 24.09.2025 bewilligten Zwangsversteigerung.

1.3. Bewertungsstichtag
Tag der Befundaufnahme
15.12.2025

1.4. Grundlagen
 Frustrierte Befundaufnahme am 18.11.2025 in Anwesenheit des

Geschäftsführers der verpflichteten Partei
 Befundaufnahme am 15.12.2025 in Anwesenheit:

 Des Geschäftsführers der verpflichteten Partei
 des gefertigten SV
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 jeweiligen Mieters
 Einsichtnahme in den Bauakt bei der Baubehörde, insbesondere

 Pläne
 Bescheid der MA 37/805045/2017/1,11. Bezirk, Mautner-Markhof-

Gasse 61 vom 07.03.2019 (Baubewilligung, Stundung der
Verpflichtung zur Gehsteigherstellung)

 Mitteilung der MA 37/334087-2018, 11. Bezirk, Mautner-Markhof-
Gasse 61 vom 20.05.2021 (Orientierungsnummer GGR Süd/805045-
2017)

 Fertigstellungsanzeige der MA37/805045-2017-65 vom 28.04.2021
(Bewilligungszahl MA 37/ 805045-2017-65)

 Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige gemäß §128 BO zur Zahl
MA37/805045/2017/1 vom 18.02.2021

 Nachweis über die Sicherstellung von Einstellplätzen im Sinne des
§ 51 Wiener Garagengesetz 2008, 11. Bezirk, Mautner-Markhof-
Gasse 61 vom 11.12.2017

 Anzeige der MA 37-A/613956-2020, 11. Bezirk, Mautner-Markhof-
Gasse 61 vom 16.07.2020 (Personenaufzug Nr. 43923831)

 Einsichtnahme in die elektronische Urkundensammlung, insbesondere
 Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 11323/2020 samt Nachtrag
 Nutzwertberechnung zu TZ 11323/2020
 Gutachten gem. § 6 Abs 1 WEG 2002 zu TZ 11323/2020

 Schreiben der Hausverwaltung Res immobilienverwaltung gmbh vom
16.10.2025 und 22.10.2025 samt übermittelten Beilagen, insbesondere

 Bestandspläne vom 24.07.2020 (ident bewilligten Plänen
Baubehörde)

 Vorschreibung 2025 Top 2/1
 Vorschreibung 2025 Top 2/4
 Vorschreibung 2025 Top H1/1
 Vorschreibung 2025 Top H1/4
 Kontoblätter 2025
 Vorausschau 12/2024
 Energieausweis Rappachgasse 9 vom 06.10.2017
 Energieausweis Stiege 1 vom 06.10.2017
 Energieausweis Stiege 2 vom 06.10.2017
 Energieausweis Haus 1 vom 06.10.2017
 Protokoll der Wohnungseigentümerversammlung vom 24.11.2024
 Befund und Gutachten samt Grobkosteneinschätzung für

Mängelbehebungen vom 10.12.2024
 Bescheid der MA 37/805045/2017/1,11. Bezirk, Mautner-Markhof-

Gasse 61 vom 07.03.2019 (Baubewilligung, Stundung der
Verpflichtung zur Gehsteigherstellung)

 Fertigstellungsanzeige der MA37/805045-2017-65 vom 28.04.2021
(Bewilligungszahl MA 37/ 805045-2017-65)

 Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige gemäß §128 BO zur Zahl
MA37/805045/2017/1 vom 18.02.2021

 Schreiben der Hausverwaltung Pristusek & Partner Immobilienverwaltung
GmbH vom 25.01.2026
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 Schreiben der verpflichteten Partei u.a. vom 22.12.2025, 23.12.2025 und
07.01.2026 samt übermittelten Unterlagen wie

 Mietvertrag Stiege 2 Top 2 Büro vom 24.03.2021 (bezeichnet als Top 2A,
Mautner Markhofgasse 61/2A)

 Mietvertrag Stiege 2 Top 4 Büro vom 19.02.2021 (im Mietvertrag
bezeichnet als Haus 2B bzw. Mautner Markhof-Gasse 61/2/4)

 Mietvertrag Haus 1 Top 1 Büro vom 02.06.2025 (im Mietvertrag wird
als Mautner Markhofgasse 61/4/1 bezeichnet)

 Zinsliste vom 01.11.2025
 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan – Plandokument 7369

vom 07.11.2002
 Grundbuchsauszug u.a. vom 13.10.2025
 Auszug aus der digitalen Katastermappe vom 15.12.2025
 Fotodokumentation
 Vergleichs- und Erfahrungswerte des gefertigten Sachverständigen
 Verwendete Literatur bzw. sonstige Grundlagen:

 Liegenschaftsbewertungsgesetz, BGBl. 1992/150 idgF
 Ross-Brachmann; Ermittlung des Verkehrswertes von

Immobilien, 30. Auflage – 2012
 Seiser-Kainz, Immobilienbewertung Österreich, 2. Auflage 2014
 Heimo Kranewitter; Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage – Wien 2017
 Rössler/Langner/Simon/Kleiber, Schätzung und Ermittlung von

Grundstückswerten, 8. Auflage
 Bienert – Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage – 2022
 ÖNORM B1802
 Immobilienpreisspiegel, immonetzt.at
 Erhebungen über Grundstückspreise
 Umfangreiche Erfahrungs- und Vergleichswerte aus der

Berufspraxis
 Besondere Bemerkungen:

 Die Liegenschaft wurde besichtigt und begangen.
 Jedem potentiellen Ersteher wird empfohlen hinsichtlich der

rechtlichen und steuerlichen Aspekte des Erwerbes fachlichen
Rat einzuholen und die Liegenschaft zu besichtigen.

 Wertminderungen durch Altlasten (z.B. Bodenkontaminierungen
oder andere, die Liegenschaft entwertende Bodenverhältnisse)
sind nicht bekannt. Untersuchungen des Baugrundes und
sonstige physikalische oder chemische Untersuchungen wurden
nicht durchgeführt.

 Das Verkehrswertgutachten dient ausschließlich für den
auftragsgemäßen Zweck.

 Dieses Gutachten basiert auf den erhaltenen Unterlagen und
erteilten Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir
vor, auch mein Gutachten zu ändern.
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1.5. Unabhängigkeit des Gutachters,
Vertraulichkeitserklärung

Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese
Liegenschaftsbewertung als unabhängiger Gutachter objektiv und
unparteiisch erstellt hat. Der gefertigte Sachverständige erklärt weiters,
sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die er vom
Auftraggeber oder von Dritten im Zusammenhang mit der
Gutachtenserstellung erhalten hat und den Inhalt des Gutachtens
selbst, insbesondere die ermittelten Werte im Rahmen der gesetzlichen
Gegebenheiten vertraulich zu behandeln.

1.6. Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht
(ÖNORM B1802)
Im Hinblick auf die Unsicherheit einzelner in die Bewertung
einfließender Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit auf
Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung
keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Weiters
ist darauf hinzuweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei
unveränderten äußeren Bedingungen im Einzelfall jederzeit,
insbesondere kurzfristig am Markt erzielbar ist.

1.7. Umsatzsteuer

Hingewiesen wird ausdrücklich auf die umsatzsteuerrechtlichen
Auswirkungen des Budgetbegleitgesetztes 1988. Sollte die zu
bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer
verwertet werden, ist diese Umsatzsteuer zu dem ermittelten
Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle Vorsteuerberichtigung
ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne
Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell
bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen.
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2. BEFUND

2.1. Grundbuchsstand

REPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH
Auszug aus dem Hauptbuch
KATASTRALGEMEINDE 01107 Simmering EINLAGEZAHL 206
BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien
*******************************************************************************
*** Eingeschränkter Auszug ***
*** A2-
Blatt ohne Ab- und Zuschreibungen ***
*** B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 24, 25, 26, 27 ***
*** C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-
Blatt ***
*******************************************************************************
Letzte TZ 8328/2025
WOHNUNGSEIGENTUM
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************

GST-NR G BA (NUTZUNG) FLÄCHE GST-ADRESSE
29 G GST-Fläche * 723

Bauf.(10) 447
Gärten(10) 276 Rappachgasse 9

Mautner-Markhof-Gasse 61
Legende:
G: Grundstück im Grenzkataster
*: Fläche rechnerisch ermittelt
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Gärten(10): Gärten (Gärten)
************************************* A2 **************************************

1 a 3869/1979 9868/2019 Sicherheitszone Flughafen Wien-Schwechat hins Gst
29

2 a 3239/2014 9868/2019 Verpflichtung zur Herstellung des endgültigen
Gehsteiges gem Pkt II Bescheid MA 37 2014-02-12 hins Gst 29 gestundet

3 a 5997/2019 9868/2019 gestundete Verpflichtung zur Herstellung des
endgültigen Gehsteiges gem Pkt II.) Bescheid 2019-03-07 hins Gst 29

5 a 9868/2019 Bauplatz (auf) Gst 29
6 a 11323/2020 Verwalter der Liegenschaft :

CPI Hausverwaltung GmbH (FN 203027w), Hahngasse 3, 1090 Wien
7 a 5514/2024 Verwalter der Liegenschaft RES Immobilienverwaltung GmbH

(FN 223170t), Gaudenzdorfer Gürtel 47/8, 1120 Wien
************************************* B ***************************************
24 ANTEIL: 159/1177

VIE Portfolio D 20-09 Immobilien GmbH (FN 454987z)
ADR: Hahngasse 3/9, Wien 1090
a 11323/2020 IM RANG 1150/2018 Wohnungseigentum an Stiege 2 Top 1 Büro

mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 7
b 5717/2021 IM RANG 5249/2021 Kaufvertrag 2021-05-26 Eigentumsrecht
c gelöscht

25 ANTEIL: 158/1177
VIE Portfolio D 20-09 Immobilien GmbH (FN 454987z)
ADR: Hahngasse 3/9, Wien 1090
a 11323/2020 IM RANG 1150/2018 Wohnungseigentum an Stiege 2 Top 4 Büro

mit 2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 8
b 5717/2021 IM RANG 5249/2021 Kaufvertrag 2021-05-26 Eigentumsrecht
c gelöscht

26 ANTEIL: 154/1177
VIE Portfolio D 20-09 Immobilien GmbH (FN 454987z)
ADR: Hahngasse 3/9, Wien 1090
a 11323/2020 IM RANG 1150/2018 Wohnungseigentum an Haus 1 Top 1 Büro mit

2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 9
b 5717/2021 IM RANG 5249/2021 Kaufvertrag 2021-05-26 Eigentumsrecht
c gelöscht

27 ANTEIL: 154/1177
VIE Portfolio D 20-09 Immobilien GmbH (FN 454987z)
ADR: Hahngasse 3/9, Wien 1090
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a 11323/2020 IM RANG 1150/2018 Wohnungseigentum an Haus 1 Top 4 Büro mit
2 Terrassen und Garten, Kellerabteil Top 10

b 5717/2021 IM RANG 5249/2021 Kaufvertrag 2021-05-26 Eigentumsrecht
c gelöscht

************************************* C ***************************************
28 a 11323/2020 Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen

gem § 32 WEG 2002 , gem Pkt VI Wohnungseigentumsvertrag
2020-09-09

31 auf Anteil B-LNR 24 bis 27
a 5717/2021 Pfandurkunde 2021-06-02

PFANDRECHT Höchstbetrag EUR 1.900.000,--
für Sparkasse Neunkirchen (FN 110111d)

36 auf Anteil B-LNR 24 bis 27
a 8328/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur

Hereinbringung von vollstr EUR 70.000,--
Antragskosten EUR 1.605,72
für Sparkasse Neunkirchen (FN 110111d)(74 E 124/25a)

*********************************** HINWEIS ***********************************
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************
Grundbuch 13.10.2025 09:34:13

Die Bewertung erfolgt lastenfrei, also ohne die intabulierten Belastungen.
Die Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen C-LNr.: 28 ist
bewertungsneutral. Die Anmerkungen im A-2 Blatt sind marktkonform und
stellen keinen den Wert der gegenständlichen Einheit beeinträchtigenden
Faktor dar. Die eingetragenen Rechte wirken sich nicht verkehrsrelevant
auf gegenständliches Verkehrswertermittlungsverfahren aus, sofern sie
nicht im Gutachten berücksichtigt werden.

2.2. Lage

Die Liegenschaft befindet sich im 11. Wiener Gemeindebezirk, in
„Simmering“. Dieser Bezirk ist zu Wohnzwecken, aber auch zu Geschäfts-
und Bürozwecken beliebt und gehört zu den so genannten „äußeren
Bezirken“ Wiens. Simmering liegt im Südosten Wiens und ist der
achtgrößte Wiener Gemeindebezirk. Simmering nimmt dabei 5,6 % der
Fläche Wiens ein. Der Bezirk grenzt im Nordosten an den Donaukanal. Im
äußersten Südosten des Bezirksgebietes haben sich Reste der ehemals
großen Auwälder erhalten. Nordwestlich schließt sich die Simmeringer
Haide an, deren ehemals bewaldetes Gebiet heute teilweise verbaut oder
dem Gemüselandbau gewidmet ist. Ein hoher Anteil des Bezirksgebietes
ist Grünland, rund die Hälfte davon entfällt auf landwirtschaftliche
Nutzfläche. Der Norden und Osten ist hingegen weitgehend verbaut. Im
Südwesten nimmt der Wiener Zentralfriedhof umfangreiche Flächen ein.

Die Liegenschaft befindet sich in der Rappachgasse/Mautner-Markhof-
Gasse, in nördlicher Lage des 11. Wiener Gemeindebezirkes in
unmittelbarer Nähe zur A4, der Ostautobahn. Es handelt sich hierbei um
eine relativ beliebte Wohngegend im tendenziell leichter verbauten Gebiet
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in Simmering. Die umliegenden Gebäude werden überwiegend zu
Wohnzwecken, als auch für gewerbliche Zwecke (Kleinbetriebe) genutzt.

Der Gebäudeblock der Liegenschaft wird durch die Rappachgasse, die
Linienführung der S-Bahn, die Mautner-Markhof-Gasse und die
Krausegasse begrenzt. Die Liegenschaft befindet sich in unmittelbarer
Nähe zur Simmeringer Hauptstraße.

Eine gute Anbindung an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel (u.a. U3,
Straßenbahnen 11, 71, Autobuslinien 76 A, 15 A) ist gegeben.

Die gegenständliche Lage kann insgesamt, gemessen an der Skala
einfache/mittlere/gute/sehr gute Lage, als sehr gute Wohnlage und mittlere
bis einfache Geschäftslage bezeichnet werden.

Details mögen dem Stadtplan von Wien entnommen werden.
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Die Infrastruktur stellt sich wie folgt dar:

2.3. Flächenwidmung und Bebauung

In den Bebauungsplänen wird festgelegt, ob beziehungsweise in welcher
Weise die von den Flächenwidmungsplänen erfassten Grundflächen in
Zukunft bebaut werden dürfen. Bestehende und bewilligte Bauten sind von
neuen Bebauungsbestimmungen erst dann betroffen, wenn wesentliche
Änderungen am Bestand vorgenommen werden sollen. Die Widmung der
Liegenschaft lautet wie folgt:

Mautner-Markhof-Gasse:
GB Gemischtes Baugebiet
I, 7,5 m Bauklasse I (2,5 - 9 m), Beschränkung auf 7,5 m
g geschlossene Bauweise
<15.00> Baufluchtlinie 15m

Hinter der Baufluchtlinie zur Rappachgasse:
GBGV Gemischtes Baugebiet - Geschäftsviertel
I, 5,5 m Bauklasse I (2,5 - 9 m), Beschränkung auf 5,5 m
g geschlossene Bauweise
50 % Beschränkung der bebaubaren Fläche auf

50 % der Bauplatzfläche
BB1 Auf den mit BB1 bezeichneten Bereichen ist die Unterbrechung der

geschlossenen Bauweise zulässig.

Weitere Details sind dem beiliegenden Auszug aus dem
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan wie folgt zu entnehmen.
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2.4. Grundstück: Größe und Konfiguration

lt. Grundbuch beträgt die Größe der Liegenschaft 724m². Die Liegenschaft
ist annähernd rechteckig konfiguriert. Sie besteht aus dem Grundstück
GStNr.: 29. Die Liegenschaft verläuft von der Mautner-Markhof-Gasse zur
Rappachgasse, also vom Westen nach Osten, leicht abfallend. Die
Erschließung der Liegenschaft erfolgt über die Mauthner-Markhof-Gasse
und die Rappachgasse. Die straßenseitige Liegenschaftsgrenze misst ca 9-
10m und die Grundstückstiefe misst ca. 64 m.



10

Alle ortsüblichen Anschlüsse wie Gas, Strom, Wasser und Kanal sind,
aufgrund der Wahrnehmungen des Sachverständigen bei der
Befundaufnahme, vorhanden.

2.5. Umgebungslärm

Das Bundes Umgebungslärmschutzgesetz setzt eine Richtlinie der
Europäischen Union in österreichisches Recht um. Ergänzt wird dieses
durch verschiedene landesgesetzliche Regelungen.

Zum Umgebungslärm zählen unerwünschte und gesundheitsschädliche
Geräusche im Freien, die vom Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie
von bestimmten Industrieanlagen in Ballungsräumen ausgehen. Ob eine
Straße, eine Bahnstrecke, ein Flughafen oder ein Ballungsraum in den
Geltungsbereich der Richtlinie fällt, hängt vom jeweiligen
Verkehrsaufkommen bzw. von der Anzahl der Einwohner ab. In einer
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Lärmkarte wird dargestellt, an welcher Stelle welche Lautstärke erreicht
wird. Die flächenhafte Ermittlung von Immissionspegeln kann nur durch
individuelle Untersuchung erfolgen. Die gegenständliche Liegenschaft
wird auf der Lärmkarte für Straßen- und Schienenverkehr tangiert. Auf der

Fluglärmkarte scheint die Liegenschaft nicht auf.

2.6. Gebäude

Auf der gegenständlichen Liegenschaft wurde aufgrund einer
Baubewilligung vom 07.03.2019 eine Wohnhausanlage errichtet. Die
Fertigstellungsanzeige wurde am 26.02.2021 bei der MA 37 vollständig
vorgelegt.

Die Wohnhausanlage besteht aus vier Gebäudeteilen mit sieben Wohn-
und vier Büroeinheiten, die in Massivbauweise errichtet wurde. Die
Gebäudeteile gliedern sich auf ein mehrgeschoßige Wohnhaus (Stiege 1)
sowie mehrere niedrigere Büro- und Wohngebäude (Stiege 2, Haus 1 und
Rappachgasse 9 Gebäude mit Top 1).

Stiege 1 an der Mautner-Markhof-Gasse 61 ist ein Mehrfamilienwohnhaus
mit sechs Wohnungen (Top 1–6), das sich über Untergeschoß,
Erdgeschoß, Obergeschoß und ein zweigeschoßiges Dachgeschoß
erstreckt. In der Stiege 1 befinden sich Allgemeinräume wie Fahrrad-,
Kinderwagen- und Müllräume, Haustechnik- und Zählerraum sowie der
Personenaufzug, dessen Kosten ausschließlich von den Miteigentümern
dieser Stiege nach Nutzfläche zu tragen sind.

Stiege 2 (Mautner-Markhof-Gasse 61 Stiege 2) und Haus 1 (Rappachgasse
9 Haus 1) sind als Büro-Doppelhäuser konzipiert; die Einheiten Top 1 und
4 auf Stiege 2 sowie Haus 1 Top 1 und 4 sind im Nutzwertgutachten jeweils
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als „Büro mit zwei Terrassen und Garten“ ausgewiesen. Diese
Büro-Doppelhäuser bilden gemeinsam mit dem Gebäude Rappachgasse 9
Top 1 einen eigenen Abstimmungs- und Abrechnungskreis.

Das Gebäude Rappachgasse 9 Top 1 ist als eigenständiges Wohnhaus mit
mehreren Ebenen (Untergeschoß, Erdgeschoß, 1. und 2. Dachgeschoß)
parifiziert und weist eine Wohnnutzung auf. In diesem Gebäude befindet
sich ein Müll- und ein Fahrradabstellraum.

Die innere Erschließung erfolgt bei Stiege 1 über ein innenliegendes
Stiegenhaus mit Aufzug und notwendigen Fluren, während die
Büro-Doppelhäuser über die Stiege 1 oder über eigene Zugänge von der
Rappachgasse bzw. hofseitigen Wegen erschlossen werden. Laut
Baubewilligung wird die Wohnhausanlage mittels Gaszentralheizungen in
Verbindung mit einer thermischen Solaranlage beheizt. Faktisch dürfte
Stiege 1 über eine zentrale Hausanlage laufen, während die
Büro-Doppelhäuser (Stige 2 und Haus 1) jeweils eigene kompakte
Gas-Wärmeerzeuger mit separatem Technikraum und Verteilern
aufweisen.

Die Haupterschließung der Stiege 1 erfolgt straßenseitig von der
Mautner-Markhof-Gasse über einen Vorplatz vor der Hauseingangstür;
hofseitig bestehen befestigte Gehwege aus Asphaltbelag zwischen den
Gebäudeteilen. Die Gehwege sind mit seitlicher Einfriedung
(Metallgitterzaun auf Sockel) ausgebildet.

Das Stiegenhaus der Stiege 1 ist mit keramikbelegten Podesten und
Trittstufen ausgebildet; Handläufe aus Edelstahl sind beidseitig montiert
und folgen durchgehend dem Treppenlauf. Die Gänge in den Geschoßen
haben glatte, hell gestrichene Wände, dunkle keramische Bodenbeläge
und sind mit runden bzw. flachen Deckenleuchten ausgestattet;
Notbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung sind an Knotenpunkten.

Die Dächer der Gebäude sind als geneigte Dächer mit wärmegedämmter
Unterkonstruktion ausgebildet; im Bereich der Dachgeschoße sind Gauben
und großflächige Dachflächenfenster angeordnet, die an der Straßenfront
wie auch hofseitig sichtbar sind. Die Dachentwässerung erfolgt über
außenliegende, senkrechte Regenfallrohre aus beschichtetem Metall, die
an den Fassaden geführt und in die unterirdische Entwässerung
eingebunden werden; die Dachränder und Attiken sind mit
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Metallabdeckungen versehen, und auf den Dachflächen ist eine
Blitzschutzanlage montiert.

Die Fassaden sind als Wärmedämmverbundsystem ausgeführt; optisch
gegliedert durch eine horizontale Sockelzone mit strukturierter
Putzoberfläche in hellem Sandton sowie glatterem Oberputz in Weiß in
den Obergeschoßen. Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster sind
mit Mehrscheiben-Isolierverglasung ausgebildet; Brüstungen von
Terrassen und Balkonen bestehen aus Metallgeländern, die
Grundstücksgrenzen und Gartenbereiche sind mit Metallgitterzäunen auf
Betonsockel eingefriedet.

Weitere Angaben zur Liegenschaft1:

Seitens der ab 01.01.2026 verwaltenden Pristusek & Partner
Immobilienverwaltung GmbH wurde am 25.01.2026 wie folgt bekannt
gegeben:

1 Diese Informationen stammen von der Hausverwaltung
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2.6.1. Besondere Vereinbarungen

Gemäß Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 11323/2020 wurden
abweichende Vereinbarungen getroffen. Unter anderem wurde wie folgt
bestimmt:
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2.6.2. Bau- und Erhaltungszustand

Der Bau- und Erhaltungszustand der gegenständlichen Liegenschaft kann,
sofern es augenscheinlich feststellbar war, als neuwertig bezeichnet
werden. Es bestehen aber umfassende Mängel. Aufgrund eines



16

Sachverständigengutachtens vom 10.12.2024 wurden diese festgestellt.
Zusammenfassend hat der Sachverständige wie folgt ausgeführt:

2.6.3. Kontaminierungen

Die gegenständliche Liegenschaft ist nicht im Verdachtsflächenkataster
verzeichnet. Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B.
Bodenkontaminationen sind nicht bekannt. Die Bewertung erfolgt
kontaminationsfrei. Augenscheinlich wurden keine Altlasten festgestellt.
Es wurde nicht weiter erhoben, ob welche vorliegen.
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2.6.4. Offene Rechnungen und Aufträge

Von der Hausverwaltung wurden keine Angaben getätigt. Es wird davon
ausgegangen, dass keine offenen Rechnungen bestehen.

2.6.5. Objektart

Das Objekt ist als Wohngebäude im Wohnungseigentum
(Wohnungseigentumsobjekt) zu bezeichnen.

2.6.6. Hausbesorger

Es gibt keine Hausbetreuerin und keine Hausbesorgerwohnung. Die Haus-
und Schneereinigung erfolgt über ein externes Unternehmen.

2.6.7. Sockelsanierung / Bauaufträge

k.A.

2.6.8. Reparaturrücklage

Der Stand der Rücklage für den Abrechnungskreis Doppelhaus und
„Einfamilienhaus“ (letzteres ist die Wohnung im Gebäude 4 in der
Rappachgasse) beträgt lt. Auskunft der Hausverwaltung per 22.10.2025 rd.
€ 10.000,00. Es ist mit größeren Aufwendungen zu rechnen, welche die
Rücklage beeinträchtigen (siehe Sachverständigengutachten vom
10.12.2024). Der Umfang der tatsächlich zu tätigen Arbeiten kann zum
Bewertungszeitpunkt nicht beurteilt werden, weil es per 01.01.2026 zu
einem Verwalterwechsel kam und es der Verwaltung bis zum 31.12.2025
nicht gestattet war, Maßnahmen zu setzen.

Die ab 01.01.2026 tätige Hausverwaltung, die
Pristusek & Partner Immobilienverwaltung GmbH teilte am 25.01.2026 mit,
dass aus derzeitiger Sicht nur die absolut notwenigen Sanierungen
abwickelt werden, wobei noch kein Kostenrahmen mitgeteilt werden kann.

2.6.9. Ö-Norm B-1300

Dieses Gutachten stellt keine Überprüfung nach der Ö-Norm 1300 dar.
Seitens der Hausverwaltung wurde kein GA nach der Ö-NORM B 1300
übermittelt.
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2.6.10. Reparaturvorschau

Lt. Reparaturvorausschau für das Jahr 2025 sind die
Sanierungsmaßnahmen gemäß SV-Gutachten geplant. Lt Aushang im
Haus -bei der Befundaufnahme- soll es per 01.01.2026 zu einem Wechsel
der Hausverwaltung kommen.

2.6.11. Energieausweis

Es wurden für alle 4 Gebäude im Jahr 2017 Energieausweise (vor
Baubewilligung) erstellt. Für die zu bewertenden Einheiten in Stiege 2 und
Haus 3 liegen Energieausweise vom 06.10.2017 und Gültigkeit bis
06.10.2027 vor, die einen spezifischen Heizwärmebedarf von rund 40
kWh/m²a sowie einen Primärenergiebedarf von rund 112 kWh/m²a
ausweisen.

2.7. Einheiten

Die bewertungsgegenständlichen Einheiten befinden sich -gemäß unten
dargestelltem Lageplan- in den Gebäudeteilen 2 und 3 und sind als Büro
gewidmet. Die im Plan ausgewiesene Nr.: 2 ist die Stiege 2 und die im Plan
ausgewiesene Nr.: 3 ist das Haus 1. Sie werden zum Zeitpunkt der
Befundaufnahme faktisch als Wohnungen genutzt und sind teilweise auch
vermietet. Die Parteienkeller befinden sich in dem im Lageplan
ausgewiesenen Gebäude Nr.: 1 (Wohngebäude mit 6 Wohneinheiten). Die
bewertungsgegenständlichen Einheiten bestehen jeweils aus Erdgeschoß,
Untergeschoß und 2 Dachgeschoßebenen. Die Warmwasseraufbereitung
und Beheizung erfolgen jeweils über bodengeführte Gas-Brennwertgeräte
der Marke WOLF im Untergeschoß (Hautechnikraum) der Einheiten. Die
Wärmeabgabe erfolgt über den Fußboden. Die Zimmer verfügen jeweils
über einen Regler. Die Dachflächenfenster verfügen über elektrische
Außenjalousien. Weiters wurden bei den Einheiten Verrohrungen für die
Installation einer Klimaanlage vorgesehen.
Die Postkästen für die Einheiten der Stiege 2 befinden sich im
Eingangsbereich der Mautner-Markhof Gasse, jene des Hauses 1 in der
Rappachgasse. In dem im Lageplan ausgewiesenen Gebäude Nr.: 4
befinden sich ein weiterer Müllraum und ein Fahrradabstellraum. Die
Gebäude sind wie folgt situiert:
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Stiege 1 (im Plan Nr.: 1)

Stiege 2 (im Plan Nr.: 2)

Haus 1 (im Plan Nr.: 3)
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im Plan Nr.: 4 mit Müllraum und Fahrradabstellraum

Pläne betreffend die Einheiten
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2.7.1. Stiege 2 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 7

Die Einheit ist hofseitig Richtung Westen ausgerichtet. Ein Querlüften ist
nicht möglich. Die Räume sind zentral über das Stiegenhaus und
angrenzender Vorräume begehbar. Die Badezimmer und die Kellerräume
– bis auf den großen Raum im Keller, verfügen über keine natürliche
Belichtung. Die Räume weisen eine Raumhöhe von rd. 2,50m bis 2,65m
auf. Im 2. Dachgeschoß variieren die Raumhöhen infolge von
Dachschrägen sehr stark. Der im 2. Dachgeschoß mit angrenzender
Terrasse befindliche Raum ist infolge von Dachschrägen kaum nutzbar. Die
Fenster sind Kunststofffenster mit Alubeplankung.

Die Einheit gliedert sich wie folgt auf:

Untergeschoß 1. Dachgeschoß
Vorraum 9,54m² Vorraum 3,83m²
Haustechnik 4,18m² Bad 4,29m²
AR 24,09m² Büro 15,81m²
AR 7,54m² Büro 18,33m²

45,35m² 42,26m²

Erdgeschoß 2. Dachgeschoß
Vorraum 5,26m² Vorraum 3,79m²
WC 1,59m² Bad/WC 4,12m²
Büro (=Küche) 26,12m² Büro 10,31m²

32,97m² Büro 13,99m²
32,21m²

Wohnfläche ohne Untergeschoß: 107,44m²
Nutzfläche gesamt: 152,79m²

Erdgeschoß:
Terrasse: 8,88m²
Garten: 27,24m²
2. Dachgeschoß: Kellerabteil ER.: 7 1,05m²
Terrasse: 2,80m²
Dem Bestandsplan entnommen vom gefertigten Sachverständigen
wurden keine Nachmessungen vorgenommen.

Diese Fläche entspricht jener des Nutzwertgutachtens.

Widmung: Büro – faktisch als Wohnung genutzt und vermietet.
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Erdgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Gegensprechanlage
Eingangstür mit Mehrfachverriegelung
FI-Schutzschalter

WC Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Hänge-WC
Waschtisch

Büro (=Wohnküche) Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Zugang zur Terrasse
Terrasse: Betonsteine/Fliesen

Wasseranschluss
Licht
Treppen zu Garten

1.Dachgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Bad Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke/Wand
Badewanne
Waschtisch

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
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2.Dachgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Bad Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke/Wand
Dusche
Hänge-WC
Waschtisch

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Terrasse: Betonfliesen Stabgeländer

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Dachschrägen

Keller

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Haustechnik Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Therme – Bodengeführtes Gas-Brennwertgerät
mit Kondensatleitung und Hebeanlage

AR Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

AR Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
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Gang Wohnungszugang

Erdgeschoß

Vorraum
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Büro / Wohnküche

Terrasse Garten

WC
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1.Dachgeschoß

Treppenaufgang Vorraum

Büro/Zimmer Büro/Zimmer
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2.Dachgeschoß

Treppenaufgang

Zimmer Kondensatbildung

Zimmer mit Schräge
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Bad

Untergeschoß

Vorraum Technikraum
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Technikraum AR

AR

2.7.1.1. Bestandrechte

Die gegenständliche Einheit wurde mit Mietvertrag vom 24.03.2021 auf
die Dauer von 10 Jahren, per 01.04.2021, als Wohnung zu einem Mietzins
von Netto € 1.261,38 vermietet. Der nunmehr monatlich vorgeschriebene
Hauptmietzins für die gegenständliche Einheit beträgt per 01.11.2025 €

1.585,31 zuzüglich Betriebskosten und Umsatzsteuer.
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Der Mietvertrag bestimmt wie folgt:
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2.7.1.2. Kautionen

Für die gegenständliche Einheit wurde gem. Mietvertrag eine Kaution in
Höhe von € 5.071,12 geleistet.

2.7.1.3. Wohnbeiträge, Instandhaltung

Die Vorschreibung der Eigentümergemeinschaft der monatlichen
Wohnbeiträge lt. Schreiben der Hausverwaltung Res
immobilienverwaltung gmbh, setzt sich per 02.01.2025 wie folgt
zusammen:

Die Vorschreibung per 01.01.2026 entspricht des Jahres 2025, wobei 20%
Ust. vorgeschrieben werden wie folgt:
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2.7.2. Stiege 2 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 8

Die Einheit ist hofseitig Richtung Osten ausgerichtet. Ein Querlüften ist
nicht möglich. Die Räume sind zentral über das Stiegenhaus und
angrenzender Vorräume begehbar. Die Badezimmer und die Kellerräume
– bis auf den großen Raum im Keller, verfügen über keine natürliche
Belichtung. Die Räume weisen eine Raumhöhe von rd. 2,50m bis 2,65m
auf. Im 2. Dachgeschoß variieren die Raumhöhen infolge von
Dachschrägen sehr stark. Der im 2. Dachgeschoß mit angrenzender
Terrasse befindliche Raum ist infolge von Dachschrägen kaum nutzbar. Die
Fenster sind Kunststofffenster mit Alubeplankung.

Die Einheit gliedert sich wie folgt auf:

Untergeschoß 1. Dachgeschoß
Vorraum 9,54m² Vorraum 3,83m²
Haustechnik 4,08m² Bad 4,21m²
AR 23,66m² Büro 15,35m²
AR 7,54m² Büro 18,33m²

44,82m² 41,72m²

Erdgeschoß 2. Dachgeschoß
Vorraum 4,94m² Vorraum 3,79m²
WC 1,39m² Bad/WC 4,03m²
Büro (=Küche) 26,12m² Büro 10,10m²

32,45m² Büro 13,99m²
31,91m²

Wohnfläche ohne Untergeschoß: 106,08m²
Nutzfläche gesamt: 150,90m²

Erdgeschoß:
Terrasse: 8,88m²
Garten: 24,75m²
2. Dachgeschoß: Kellerabteil ER.: 8 1,01m²
Terrasse: 2,80m²
Dem Bestandsplan entnommen vom gefertigten Sachverständigen
wurden keine Nachmessungen vorgenommen

Diese Fläche entspricht jener des Nutzwertgutachtens.

Widmung: Büro – faktisch als Wohnung genutzt und vermietet.
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Erdgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Gegensprechanlage
Eingangstür mit Mehrfachverriegelung
FI-Schutzschalter

WC Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Hänge-WC
Waschtisch

Büro (=Wohnküche) Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Zugang zur Terrasse
Terrasse: Betonsteine/Fliesen

Wasseranschluss
Licht
Treppen zu Garten

1.Dachgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Bad Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke/Wand
Badewanne
Waschtisch

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
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2.Dachgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Bad Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke/Wand
Dusche
Hänge-WC
Waschtisch

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Terrasse: Betonfliesen Stabgeländer

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Dachschrägen

Untergeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Haustechnik Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Therme – Bodengeführtes Gas-Brennwertgerät
mit Kondensatleitung und Hebeanlage

AR Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

AR Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
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Gang Wohnungszugang

Erdgeschoß

Vorraum WC
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Büro / Wohnküche Terrasse/Garten

1.Dachgeschoß

Treppenaufgang Vorraum

Büro/Zimmer
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Büro/Zimmer

Bad
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2.Dachgeschoß

Treppenaufgang Vorraum

Büro/Zimmer

Büro/Zimmer
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Bad
Untergeschoß

Vorraum AR

AR
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Technik

2.7.2.1. Bestandrechte

Die gegenständliche Einheit wurde mit Mietvertrag vom 24.03.2021 auf
die Dauer von 10 Jahren, per 01.03.2021, als Wohnung zu einem Mietzins
von Netto € 1.230,55 vermietet. Der nunmehr monatlich vorgeschriebene
Hauptmietzins für die gegenständliche Einheit beträgt per 01.11.2025
€ 1.546,57 zuzüglich Betriebskosten und Umsatzsteuer.

Der Mietvertrag bestimmt wie folgt:
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2.7.2.2. Kautionen

Für die gegenständliche Einheit wurde gem. Mietvertrag eine Kaution in
Höhe von € 5.355,53 geleistet.
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2.7.2.3. Wohnbeiträge, Instandhaltung

Die Vorschreibung der Eigentümergemeinschaft der monatlichen
Wohnbeiträge lt. Schreiben der Hausverwaltung Res
immobilienverwaltung gmbh, setzt sich per 02.01.2025 wie folgt
zusammen:

Die Vorschreibung per 01.01.2026 entspricht des Jahres 2025, wobei 20%
Ust. vorgeschrieben werden wie folgt:
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2.7.3. Haus 1 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 9

Die Einheit ist hofseitig Richtung Westen ausgerichtet. Ein Querlüften ist
nicht möglich. Die Räume sind zentral über das Stiegenhaus und
angrenzender Vorräume begehbar. Die Badezimmer und die Kellerräume
– bis auf den großen Raum im Keller, verfügen über keine natürliche
Belichtung. Die Räume weisen eine Raumhöhe von rd. 2,50m bis 2,65m
auf. Im 2. Dachgeschoß variieren die Raumhöhen infolge von
Dachschrägen sehr stark. Der im 2. Dachgeschoß mit angrenzender
Terrasse befindliche Raum ist infolge von Dachschrägen kaum nutzbar. Die
Fenster sind Kunststofffenster mit Alubeplankung.

Die Einheit gliedert sich wie folgt auf:

Untergeschoß 1. Dachgeschoß
Vorraum 9,54m² Vorraum 3,81m²
Haustechnik 4,08m² Bad 4,21m²
AR 23,30m² Büro 15,35m²
AR 7,20m² Büro 17,61m²

44,12m² 40,98m²

Erdgeschoß 2. Dachgeschoß
Vorraum 4,94m² Vorraum 3,79m²
WC 1,39m² Bad/WC 4,03m²
Büro (=Küche) 25,40m² Büro 10,08m²

31,73m² Büro 13,43m²
31,33m²

Wohnfläche ohne Untergeschoß: 104,04m²
Nutzfläche gesamt: 148,16m²

Erdgeschoß:
Terrasse: 8,82m²
Garten: 24,62m²
2. Dachgeschoß: Kellerabteil ER.: 9 1,05m²
Terrasse: 2,80m²

Dem Bestandsplan entnommen vom gefertigten Sachverständigen
wurden keine Nachmessungen vorgenommen

Diese Fläche entspricht jener des Nutzwertgutachtens.

Widmung: Büro – faktisch als Wohnung genutzt und vermietet.
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Erdgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Gegensprechanlage
Eingangstür mit Mehrfachverriegelung
FI-Schutzschalter

WC Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Hänge-WC
Waschtisch

Büro (=Wohnküche) Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Zugang zur Terrasse
Terrasse: Betonsteine/Fliesen

Wasseranschluss
Licht
Treppen zu Garten

1.Dachgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Bad Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke/Wand
Badewanne
Waschtisch

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
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2.Dachgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Bad Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke/Wand
Dusche
Hänge-WC
Waschtisch

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Terrasse: Betonfliesen Stabgeländer

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Dachschrägen

Untergeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Haustechnik Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Therme – Bodengeführtes Gas-Brennwertgerät
mit Kondensatleitung und Hebeanlage

AR Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

AR Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
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Gang Wohnungszugang

Erdgeschoß

Vorraum FI-Schutzschalter
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Vorraum WC

Büro/Wohnküche

Terrasse/Garten
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1.Dachgeschoß

Treppenaufgang Vorraum

Büro/Zimmer

Büro/Zimmer Bad
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2.Dachgeschoß

Treppenaufgang Vorraum

Büro/Zimmer

Büro/Zimmer
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Terrasse Terrasse – Blick

Bad

Untergeschoß

Vorraum



60

Technik

AR – groß AR klein

2.7.3.1. Bestandrechte

Die gegenständliche Einheit wurde mit Mietvertrag vom 02.06.2025 auf
unbestimmte Zeit, per 01.01.2026, als Wohnung zu einem Mietzins von
Netto € 700,00 vermietet (zuzüglich Betriebskosten und Umsatzsteuer)
vermietet. Die Mieterin ist im Jar 2003 geboren.

Der Mietvertrag bestimmt wie folgt:
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2.7.3.2. Kautionen

Für die gegenständliche Einheit wurde gem. Mietvertrag vom 02.06.2025
keine Kaution geleistet.
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2.7.3.3. Wohnbeiträge, Instandhaltung

Die Vorschreibung der Eigentümergemeinschaft der monatlichen
Wohnbeiträge lt. Schreiben der Hausverwaltung Res
immobilienverwaltung gmbh, setzt sich per 02.01.2025 wie folgt
zusammen:

Die Vorschreibung per 01.01.2026 entspricht des Jahres 2025, wobei 20%
Ust. vorgeschrieben werden wie folgt:
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2.7.4. Haus 1 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 10

Die Einheit ist hofseitig Richtung Osten ausgerichtet. Ein Querlüften ist
nicht möglich. Die Räume sind zentral über das Stiegenhaus und
angrenzender Vorräume begehbar. Die Badezimmer und die Kellerräume
– bis auf den großen Raum im Keller, verfügen über keine natürliche
Belichtung. Die Räume weisen eine Raumhöhe von rd. 2,50m bis 2,65m
auf. Im 2. Dachgeschoß variieren die Raumhöhen infolge von
Dachschrägen sehr stark. Der im 2. Dachgeschoß mit angrenzender
Terrasse befindliche Raum ist infolge von Dachschrägen kaum nutzbar. Die
Fenster sind Kunststofffenster mit Alubeplankung.

Die Einheit gliedert sich wie folgt auf:

Untergeschoß 1. Dachgeschoß
Vorraum 9,54m² Vorraum 3,81m²
Haustechnik 4,08m² Bad 4,21m²
AR 23,30m² Büro 15,35m²
AR 7,20m² Büro 17,61m²

44,12m² 40,98m²

Erdgeschoß 2. Dachgeschoß
Vorraum 4,94m² Vorraum 3,79m²
WC 1,39m² Bad/WC 4,03m²
Büro (=Küche) 25,40m² Büro 10,08m²

31,73m² Büro 13,43m²
31,33m²

Wohnfläche ohne Untergeschoß: 104,04m²
Nutzfläche gesamt: 148,16m²

Erdgeschoß:
Terrasse: 8,82m²
Garten: 23,17m²
2. Dachgeschoß: Kellerabteil ER.: 10 0,89m²
Terrasse: 2,80m²

Dem Bestandsplan entnommen vom gefertigten Sachverständigen
wurden keine Nachmessungen vorgenommen

Diese Fläche entspricht jener des Nutzwertgutachtens.

Widmung: Büro – faktisch als Wohnung genutzt und vermietet.
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Erdgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Gegensprechanlage
Eingangstür mit Mehrfachverriegelung
FI-Schutzschalter

WC Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Hänge-WC
Waschtisch

Büro (=Wohnküche) Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Zugang zur Terrasse
Terrasse: Betonsteine/Fliesen

Wasseranschluss
Licht
Treppen zu Garten

1.Dachgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Bad Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke/Wand
Badewanne
Waschtisch

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
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2.Dachgeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Bad Boden: keramischer Belag
Wände verfliest/gestrichen
Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke/Wand
Dusche
Hänge-WC
Waschtisch

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Terrasse: Betonfliesen Stabgeländer

Büro (=Schlafz.): Boden Parkett/Laminat
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Dachschrägen

Untergeschoß

Vorraum Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

Haustechnik Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke
Therme – Bodengeführtes Gas-Brennwertgerät
mit Kondensatleitung und Hebeanlage

AR Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke

AR Boden: keramischer Belag
Wände und Decke gestrichen
Lichtauslass: Decke



68

Gang Wohnungszugang

Erdgeschoß

Vorraum FI-Schutzschalter
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Vorraum WC

Büro/Wohnküche

Terrasse/Garten



70

1.Dachgeschoß

Treppenaufgang Vorraum

Büro/Zimmer



71

Büro/Zimmer

Bad
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2.Dachgeschoß

Treppenaufgang Vorraum

Büro/Zimmer 1 Büro/Zimmer 2
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Büro/Zimmer Bad

Untergeschoß

Vorraum
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Technik

AR – groß AR klein

2.7.4.1. Bestandrechte

Die gegenständliche Einheit war zum Bewertungsstichtag nicht vermietet.
Vom Geschäftsführer der verpflichteten Partei wurde per Jänner 2026
bekannt gegeben, dass die Einheit nicht vermietet ist. Es wird daher von
einer Leerstehung ausgegangen.

2.7.4.2. Kautionen

Infolge Leerstehung, wird davon ausgegangen, dass keine Kaution erlegt
ist.
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2.7.4.3. Wohnbeiträge, Instandhaltung

Die Vorschreibung der Eigentümergemeinschaft der monatlichen
Wohnbeiträge lt. Schreiben der Hausverwaltung Res
immobilienverwaltung gmbh, setzt sich per 02.01.2025 wie folgt
zusammen:

Die Vorschreibung per 01.01.2026 entspricht des Jahres 2025, wobei 20%
Ust. vorgeschrieben werden wie folgt:
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2.7.5. Bau- und Erhaltungszustand:

Der Bau- und Erhaltungszustand der Einheiten ist als gut und zweckmäßig
zu bezeichnen. Es wird bei der Bewertung zum Bewertungsstichtag von
einem dem Baualter des Gebäudes entsprechendem Standard
ausgegangen.

Die Funktionsfähigkeit der Gerätschaften sowie der Ver- und
Entsorgungseinrichtungen (Heizung, Wasser, Strom, etc.) wurde vom SV
nicht geprüft.

2.7.6. Kautionen

Allfällig geleistete Kautionen sind vom Verkehrswert in Anzug zu bringen.

2.7.7. Bücherliche und Außerbücherliche Belastungen und
Rechte

Siehe Punkt 2.1.
Es bestehen per Oktober 2025 kaum Zahlungsrückstände gegenüber der
Eigentümergemeinschaft (Vorschreibung für Oktober).
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3. BEWERTUNG

3.1. Allgemeines

Im Rahmen von Liegenschaftsbewertungen ist der Verkehrswert zu
ermitteln. Die Bewertung der Liegenschaften erfolgt gemäß den
Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes unter
Berücksichtigung aller im Befund getroffenen Feststellungen, sowie unter
Bedachtnahme auf die Verhältnisse am Immobilienmarkt zum
Bewertungsstichtag.

Der Verkehrswert ist der Preis, der bei der Veräußerung einer Sache
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt wird (§ 2 LBG).
Grundsätzlich stehen als Wertermittlungsverfahren zur Bestimmung des
Verkehrswertes die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten
(Vergleichswertverfahren), das Ertragswertverfahren und das
Sachwertverfahren (Berechnung nach dem Grund- und Bauwert) zur
Verfügung.
Es ist gemäß diesen Bestimmungen der Verkehrswert zu ermitteln.

Dieser wird gem. § 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz bestimmt wie folgt:

§ 2. (1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes
bestimmt wird, ist der Verkehrswert der Sache zu ermitteln.

(2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden
kann.

(3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen
einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer
Betracht zu bleiben.

Der Kaufpreis einer Liegenschaft muss nicht ihrem Verkehrswert
entsprechen. Der Kaufpreis wird in jedem Einzelfall zwischen den
subjektiven Wertvorstellungen des Käufers und des Verkäufers liegen.
Dieser Preis ist oft von spekulativen Momenten und den persönlichen
Wünschen und Vorstellungen des Kaufinteressenten abhängig.

Vergleichswertverfahren

§ 42. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch
Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen
zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die
hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der
zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der

2 gekürzt
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Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres
Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.

Ertragswertverfahren

§ 53. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch
Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu
erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz und
entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln
(Ertragswert).

Sachwertverfahren

§ 64. (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch
Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger
Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln
(Sachwert).

(2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch
Heranziehung von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter
Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus
der Bebauung oder Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren
Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu
berücksichtigen.

(3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei
seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und
von diesem die technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen.
Sonstige Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie
etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-
rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den
üblichen Baukosten, sind gesondert zu berücksichtigen.

Bei der Bewertung von vermieteten Eigentumsobjekten, insbesondere
vermieteten Wohnungen bzw. Doppelhäusern –wie gegenständliche- ist
der Ertragswert von Bedeutung. Dem heutigen Stand der Bewertungslehre
entspricht bei der Bewertung von Ertragsliegenschaften das
Ertragswertverfahren am meisten, weil es sich bei der Bewertung von
solchen um eine Art Unternehmensbewertung handelt. Ein rationaler
Investor wird einer Liegenschaft jedenfalls nur den Wert zumessen, der
ihm einen angemessenen Ertrag auf das eingesetzte Kapital verspricht.

Die Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund getroffenen
Feststellungen und unter Bedachtnahme der Verhältnisse auf dem
Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag. Die Bewertung gilt für einen
ordnungsgemäßen Bodenzustand. Kontaminierungen wurden
augenscheinlich nicht festgestellt.

Bei der Ermittlung des Ertragswertes wird von den Ausführungen des
Befundes ausgegangen.

3 gekürzt
4 gekürzt
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3.2. Ertragswert

Zur Ermittlung des Ertragswertes wird, der unter Berücksichtigung der
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen kapitalisierte, nachhaltig
erzielbare Reinertrag der Grundstücke und Gebäude errechnet. Der
Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag abzüglich der
Bewirtschaftungskosten.

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der
Liegenschaft nachhaltigen Erträge, wie z.B. Miete und sonstige
Vergütungen. Bei Leerstehungen und Eigennutzung sind nachhaltig
erzielbare Erträge anzusetzen. Hier wird für die leerstehende Einheit ein
fiktiver monatlicher Mietzins in Höhe von € 1.500,00 angenommen. Dieser
orientiert sich an der Marktlage und den bestehenden Mietverhältnissen
der vermieteten Einheiten. Dieser Wert dient der Orientierung zwecks
Ermittlung des Ertragswertes. Der Mietzins der Einheit Haus 1 Top 1 in
Höhe von € 700,00 pro Monat bei einem unbefristeten Mietverhältnis ist
nicht nachvollziehbar, wird jedoch infolge des Alters der Mieterin von 22
Jahren bei der Bewertung herangezogen.

Der Reinertrag wird entsprechend dem Wertverhältnis Bodenwert zu
Bauwert in der Wertermittlung aufgeteilt. Auf eine Teilung in
Bodenertragsanteil und Gebäudeertragsanteil wurde hier wegen der
langen Restnutzungsdauer verzichtet.

Vom Jahresrohertrag sind die Bewirtschaftungskosten in Abzug zu
bringen. Daraus errechnet sich der Liegenschaftsreinertrag.

Unter Bewirtschaftungskosten versteht man die Verwaltungskosten, die
Betriebskosten, die Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis.
Anzusetzen sind Kosten, die bei gewöhnlicher Bewirtschaftung nachhaltig
entstehen. Ein Großteil dieser Kosten, die durch die Nutzung der
Liegenschaft entstehen, kann direkt auf den Mieter überwälzt werden.
Neben diesen umlagefähigen Betriebskosten fallen Kosten an, die vom
Liegenschaftseigentümer selbst zu tragen sind. Darunter fallen jene
Betriebskosten, die nicht auf den Mieter weiterzugeben sind. Diese werden
mit 1% des Jahresrohertrages berücksichtigt.

Ein Mietausfallwagnis von 5% ist angemessen. Hinsichtlich des Objektes
Haus 1 Top 1 Büro ist infolge des geringen Mietzinses eines
Mietzinsausfallswagnisses von 0% auszugehen. Nach Ansicht des SV sind
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gutachtenstechnisch für die laufende Instandhaltung des Gebäudes ein
Betrag von € 18/m² und Jahr in Abzug zu bringen.

Es ist also von Kosten auszugehen, die normalerweise aufzuwenden sind.
Dabei ist weder eine individuelle Wirtschaftsweise noch eine Muster- oder
Idealbewirtschaftung zu unterstellen.

Gemäß einschlägiger Literatur beträgt die wirtschaftliche Nutzungsdauer
für ein Gebäude wie gegenständliches 80 Jahre. Die
Fertigstellungsmeldung für das Gebäude erfolgte am 26.02.2021. Daher
wird von einer Restnutzungsdauer von ca. 75 Jahren, bei einem
Gebäudealter von ca. 5 Jahren ausgegangen.

Der Ertragswert ergibt sich durch die Multiplikation des
Liegenschaftsreinertrages mit dem Vervielfältiger bei 2,5%
(Kapitalisierungs- oder Liegenschaftszinssatz) und einer Nutzungsdauer
von 75 Jahren. Der Vervielfältiger beträgt 33,7227.

Beim Kapitalisierungszinssatz wird die umlaufgewichtete
Durchschnittsrendite, die Geldwertanpassung, das allgemeine Risiko und
die geringe „Mobilität der Investition“ berücksichtigt. Der gewählte
Zinssatz orientiert sich an den bekannten Marktverhältnissen zum
Bewertungsstichtag in Bezug auf Art und Lage des Objektes und auch im
Hinblick auf das zukünftige Entwicklungspotential, welches vom Markt
auch so gesehen und auch bezahlt wird. Dieser liegt im Rahmen der
Empfehlungen des Hauptverbandes der allg. gerichtl. beeideten und
zertifizierten Sachverständigen.

Infolge der Widmung als Büro und der faktischen Nutzung als Wohnung
und der festgestellten Mängel, erfolgt eine Anpassung (Abschlag) in Höhe
von 10% um vom Ertragswert zum Verkehrswert zu gelangen. Hinsichtlich
der Einheit Haus 1 Top 1 ist hier ein weiters eine Anpassung an die
Marktlage mit einem Zuschlag in Höhe von 50% (Anpassung an die
Marktlage) vorzunehmen.
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3.2.1. Ertragswert Stiege 2 Top 1 Büro mit 2 Terrassen
und Garten, Kellerabteil Top 7

Fläche Miete p.m. Jahresrohertrag
Mieteinnahmen 152,79m² 1 585,31 € 19 023,72 €

1 585,31 € 19 023,72 €

190,24 €
5,000 % 951,19 €

Neubauwert (Fläche * Preis je m²) 152,79 m²
18,00 2 750,22 €

20,457 % 3 891,64 €
15 132,08 €

2,500 %
75 Jahre

Restnutzungsdauer

33,7227
510 294,49 €

510 294,49 €
-10% -51 029,45 €

Verkehrswert der Liegenschaft 459 265,04 €
459 000,00 €

Rohertragsfaktor 24,13
Reinertragsfaktor 30,33
Jährliche Bruttoanfangsrendite 4,145 %
Jährliche Nettoanfangsrendite 3,297 %

Gesamte Nutzfläche 152,79 m²
Verkehrswert je m² Nutzfläche 3 004,12 €
Wohnnutzfläche - ohne Keller 107,44 m²
Verkehrswert je m² Wohnnutzfl. 4 272,15 €

Kapitalisierung

Jahresrohertrag

Jahresrohertrag

Bewirtschaftungskosten
Bewirtschaftungskosten pauschal 1% vom Jahresrohertrag
Mietausfallwagnis vom Jahresrohertrag

Instandhaltungskosten (Kosten je m²)
Bewirtschaftungskosten gesamt
Jahresreinertrag

Ertragswert
Kapitalisierungszinssatz
Restnutzungsdauer

Vervielfältiger
Ertragswert der Liegenschaft

Gerundeter Verkehrswert der Liegenschaft

Vergleichsfaktoren

Nutzflächenfaktor

Verkehrswert
Ertragswert der Liegenschaft
- wertbeeinflussende Umstände - Widmung

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass
keine weitere Anpassung notwendig ist.
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3.2.2. Ertragswert Stiege 2 Top 4 Büro mit 2 Terrassen
und Garten, Kellerabteil Top 8

Fläche Miete p.m. Jahresrohertrag
Mieteinnahmen 150,90m² 1 546,57 € 18 558,84 €

1 546,57 € 18 558,84 €

185,59 €
5,000 % 927,94 €

Neubauwert (Fläche * Preis je m²) 150,90 m²
18,00 2 716,20 €

20,636 % 3 829,73 €
14 729,11 €

2,500 %
75 Jahre

Restnutzungsdauer

33,7227
496 705,34 €

496 705,34 €
-10% -49 670,53 €

Verkehrswert der Liegenschaft 447 034,81 €
447 000,00 €

Rohertragsfaktor 24,09
Reinertragsfaktor 30,35
Jährliche Bruttoanfangsrendite 4,152 %
Jährliche Nettoanfangsrendite 3,295 %

Gesamte Nutzfläche 150,90 m²
Vergleichswert je m² Nutzfläche 2 962,23 €
Wohnnutzfläche - ohne Keller 106,08
Verkehrswert je m² Wohnnutzfl. 4 213,80 €

Vervielfältiger
Kapitalisierung

Jahresrohertrag

Jahresrohertrag

Bewirtschaftungskosten
Bewirtschaftungskosten pauschal 1% vom Jahresrohertrag
Mietausfallwagnis vom Jahresrohertrag

Instandhaltungskosten (Kosten je m²)
Bewirtschaftungskosten gesamt
Jahresreinertrag

Ertragswert
Kapitalisierungszinssatz
Restnutzungsdauer

Ertragswert der Liegenschaft

Gerundeter Verkehrswert der Liegenschaft

Vergleichsfaktoren

Nutzflächenfaktor

Verkehrswert
Ertragswert der Liegenschaft
- wertbeeinflussende Umstände - Widmung

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass
keine weitere Anpassung notwendig ist.



83

3.2.3. Ertragswert Haus 1 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und
Garten, Kellerabteil Top 9

Fläche Miete p.m. Jahresrohertrag
Mieteinnahmen 148,16m² 700,00 € 8 400,00 €

700,00 € 8 400,00 €

84,00 €
0,000 % 0,00 €

Neubauwert (Fläche * Preis je m²) 148,16 m²
18,00 2 666,88 €

32,749 % 2 750,88 €
5 649,12 €

2,500 %
75 Jahre

Restnutzungsdauer

33,7227
190 503,58 €

191 000,00 €

191 000,00 €
40% 76 400,00 €

Verkehrswert der Liegenschaft 267 400,00 €
267 000,00 €

Rohertragsfaktor 31,79
Reinertragsfaktor 47,26
Jährliche Bruttoanfangsrendite 3,146 %
Jährliche Nettoanfangsrendite 2,116 %

Gesamte Nutzfläche 148,16 m²
Vergleichswert je m² Nutzfläche 1 802,11 €
Wohnnutzfläche - ohne Keller 104,04 m²
Verkehrswert je m² Wohnnutzfl. 2 566,32 €

Vervielfältiger
Ertragswert der Liegenschaft
Gerundeter Verkehrswert der Liegenschaft

Vergleichsfaktoren

Nutzflächenfaktor

Verkehrswert
Ertragswert der Liegenschaft
- wertbeeinflussende Umstände - Widmung-Ertragssituation

Gerundeter Verkehrswert der Liegenschaft

Kapitalisierung

Jahresrohertrag

Jahresrohertrag

Bewirtschaftungskosten
Bewirtschaftungskosten pauschal 1% vom Jahresrohertrag
Mietausfallwagnis vom Jahresrohertrag

Instandhaltungskosten (Kosten je m²)
Bewirtschaftungskosten gesamt
Jahresreinertrag

Ertragswert
Kapitalisierungszinssatz
Restnutzungsdauer

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass
keine weitere Anpassung notwendig ist.
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3.2.4. Ertragswert Haus 1 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und
Garten, Kellerabteil Top 10

Fläche Miete p.m. Jahresrohertrag
Mieteinnahmen 148,16m² 1 500,00 € 18 000,00 €

1 500,00 € 18 000,00 €

180,00 €
5,000 % 900,00 €

Neubauwert (Fläche * Preis je m²) 148,16 m²
18,00 2 666,88 €

20,816 % 3 746,88 €
14 253,12 €

2,500 %
75 Jahre

Restnutzungsdauer

33,7227
480 653,69 €

481 000,00 €

481 000,00 €
-10% -48 100,00 €

Verkehrswert der Liegenschaft 432 900,00 €
433 000,00 €

Rohertragsfaktor 24,06
Reinertragsfaktor 30,38
Jährliche Bruttoanfangsrendite 4,157 %
Jährliche Nettoanfangsrendite 3,292 %

Gesamte Nutzfläche 148,16 m²
Vergleichswert je m² Nutzfläche 3 246,49 €
Wohnnutzfläche - ohne Keller 107,44 m²
Verkehrswert je m² Wohnnutzfl. 4 030,16 €

Vervielfältiger
Ertragswert der Liegenschaft
Gerundeter Verkehrswert der Liegenschaft

Vergleichsfaktoren

Nutzflächenfaktor

Verkehrswert
Ertragswert der Liegenschaft
- wertbeeinflussende Umstände - Widmung

Gerundeter Verkehrswert der Liegenschaft

Kapitalisierung

Jahresrohertrag

Jahresrohertrag

Bewirtschaftungskosten
Bewirtschaftungskosten pauschal 1% vom Jahresrohertrag
Mietausfallwagnis vom Jahresrohertrag

Instandhaltungskosten (Kosten je m²)
Bewirtschaftungskosten gesamt
Jahresreinertrag

Ertragswert
Kapitalisierungszinssatz
Restnutzungsdauer

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass
keine weitere Anpassung notwendig ist.
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3.3. Zusammenfassung
Der Verkehrswert wird vom gefertigten Sachverständigen aufgrund seiner
Wahrnehmungen anlässlich der Befundaufnahme, der erteilten
Informationen und der zur Verfügung gestellten Unterlagen, sowie aufgrund
der Lage am Immobilienmarkt zum Stichtag 15.12.2025 für:

 B-LNr.: 24, 159/1177-Anteile untrennbar verbunden mit
Wohnungseigentum an Stiege 2 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und
Garten, Kellerabteil Top 7 mit:

rd. € 459.000,00
==============

(in Worten: Euro vierhundertneunundfünfzigtausend),

 B-LNr.: 25, 158/1177-Anteile untrennbar verbunden mit
Wohnungseigentum an Stiege 2 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und
Garten, Kellerabteil Top 8 mit:

rd. € 447.000,00
==============

(in Worten: Euro vierhundertsiebenundvierzigtausend),

 B-LNr.: 26, 154/1177-Anteile untrennbar verbunden mit
Wohnungseigentum an Haus 1 Top 1 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 9 mit:

rd. € 267.000,00
==============

(in Worten: Euro zweihundertsiebenundsechzigtausend),

 B-LNr.: 27, 154/1177-Anteile untrennbar verbunden mit
Wohnungseigentum an Haus 1 Top 4 Büro mit 2 Terrassen und Garten,
Kellerabteil Top 10 mit:

rd. € 433.000,00
==============

(in Worten: Euro vierhundertdreiunddreißigtausend),

jeweils der Liegenschaft EZ 206, Grundbuch 01107 Simmering mit der
Liegenschaftsadresse 1110 Wien, Rappachgasse 9/Mautner-Markhof-
Gasse 61 festgestellt.

Wien, am 30. Jänner 2026

Der Sachverständige

Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verwertet werden, ist diese Umsatzsteuer
zu dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die
zu bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte
Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen.
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4. BEILAGEN
 Zinsliste vom 01.11.2025
 Schreiben der Hausverwaltung Res immobilienverwaltung gmbh vom

16.10.2025 und 22.10.2025
 Vorausschau 12/2024
 Protokoll der Wohnungseigentümerversammlung vom 24.11.2024
 Befund und Gutachten samt Grobkosteneinschätzung für

Mängelbehebungen vom 10.12.2024
 Energieausweis Stiege 2 vom 06.10.2017 (auszugsweise)
 Energieausweis Haus 1 vom 06.10.2017 (auszugsweise)
 Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 11323/2020 samt Beilagen

(Nutzwertgutachten)
 Bescheid der MA 37/805045/2017/1,11. Bezirk, Mautner-Markhof-Gasse 61

vom 07.03.2019 (Baubewilligung)
 Fertigstellungsanzeige der MA37/805045-2017-65 vom 28.04.2021
 Anzeige der MA 37-A/613956-2020, 11. Bezirk, Mautner-Markhof-Gasse 61

vom 16.07.2020 (Personenaufzug Nr. 43923831)


